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Textliche Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung (gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO

Gemäß § 16 (3) BauNVO darf die Firsthöhe in den WA1- und WA2- Gebieten von 
max. 10,50 m über Höhe der fertigen erschließenden Verkehrsfläche der "Breiten 
Hecke" nicht überschritten werden.

Baulich zusammenhängende Gebäude dürfen nur mit einer einheitlichen Trauf- und 
Firsthöhe errichtet werden.

Mindestbreite von Baugrundstücken (gem. §9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Im WA 1- Gebiet sind Baugrundstücke mit einer Breite von weniger als 5,8 m 
unzulässig.

Örtliche Bauvorschriften gemäß §86 Abs. 1 und Abs. 4 BauO NRW

Fassaden

Die Fassaden von baulich zusammenhängenden Gebäuden sind in Farbe, Material 
und Materialkombination einheitlich zu gestalten.

Dächer

Die in den Baugebieten angegebenen Planzeichen über Dachformen (SD = 
Satteldach, PD = Pultdach), Dachneigung (z.B. 30°-45°) sind Bestandteil dieser 
Satzung. Die Dächer von baulich zusammenhängenden Gebäuden dürfen nur mit 
einer einheitlichen Dachneigung und einheitlicher Firstrichtung errichtet werden.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind zur Dacheindeckung nur 
rot bis rotbraune oder anthrazitfarbene bis schwarze Pfannen zu verwenden. Die 
Dacheindeckung ist mit unglasierten und nicht blendenden Pfannen auszuführen. Die 
Dachflächen baulich zusammenhängender Gebäude sind in Material und Farbe 
einheitlich auszuführen.

Dachaufbauten
Gauben sind nur ab einer Dachneigung von 40° und mehr zulässig. Einzelgauben 
dürfen eine Breite von 2,50 m nicht überschreiten. Gauben, Dacheinschnitte und 
Quergiebel dürfen insgesamt 1/3 der Gebäudelänge (z.B. auch Doppelhaushälfte oder 
Reihenhaus) nicht überschreiten. Bei Gebäuden geringer Breite (kleiner 7,50 m) 
dürfen Gauben insgesamt bis zur Hälfte der Gebäudelänge, aber max. 2,50 m lang 
sein.

Führung von Leitungen ( i.V.m. §9 (1) Nr. 13 und §9 (3) BauGB

Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und 
Telekommunikationsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Hinweise:

Sicherungsmaßnahmen

Vor Baubeginn sind in den gekennzeichneten Bereichen Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen nach DIN 18920 an Einzelbäumen und Gehölzen 
vorzunehmen. Die Schutzmaßnahmen umfassen neben dem mechanischen 
Baumschutz auch eine ausreichende Bewässerung der Gehölze.

Bodendenkmalschutz

Bei Bodeneingriffen können Baudenkmäler (kultur- und naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde oder auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens) aus erdgeschichtlicher Zeit 
entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Hamm als Untere 
Denkmalbehörde (Tel. 02381 / 17-4561, -4562, Fax: 02381 / 17-2920) und oder dem 
Westfälischen Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle 
Olpe (Tel. 02761 / 93759, Fax: 02761/2466) unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 
(§§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist 
berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für die wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).

Kampfmittel

Das Vorhandensein von Kampfmitteln des Zweiten Weltkrieges kann nicht 
ausgeschlossen werden. Luftbildauswertungen aus dem Zweiten Weltkrieg können 
bei der Stadt Hamm, Vermessungs- und Katasteramt, Gustav-Heinemann-Straße 10, 
59065 Hamm, eingesehen werden. Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der 
Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der staatliche 
Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg oder das Amt für Brandschutz, 
Rettungsdienst und Zivilschutz (Tel. 02381 / 903-340, 02381 / 903-341 oder 02381 / 
903-0) ist zu verständigen.

Hinweis:

Das Plangebiet unterliegt bergbaulichen Einwirkungen. Die Bauherrn sind gehalten im Zuge der
Planung zwecks evtl. notwendig werdender Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen ( §§ 110 ff
BBergG ) mit der Deutschen Steinkohle AG, 44620 Herne, Kontakt aufzunehemen.


